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40/01 Verwaltungsverfahren

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

AVG §37

BVergG 2018 §10 Abs3 Z3

BVergG 2018 §10 Abs4

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. BVergG 2018 § 10 heute

2. BVergG 2018 § 10 gültig ab 21.08.2018

1. BVergG 2018 § 10 heute

2. BVergG 2018 § 10 gültig ab 21.08.2018

Rechtssatz

Der Tatbestand des § 10 Abs. 3 Z 3 BVergG 2018 ist dann als erfüllt anzusehen, wenn jeder der an der Kooperation

beteiligten ö=entlichen Auftraggeber bezogen auf diejenige Leistung, die von ihm im Rahmen der Kooperation

erbracht werden soll ("die im Zusammenhang mit der Vereinbarung relevant sind"), weniger als 20 % dieser Tätigkeit

auf dem o=enen Markt erbringt. Dies führt dazu, dass hinsichtlich jedes an der Kooperation beteiligten Auftraggebers

sichergestellt ist, dass es sich bei den in die Kooperation eingebrachten Leistungen um (überwiegend) staatliche

Eigenleistungen handelt und nicht um Leistungen, mit welchen der betre=ende ö=entliche Auftraggeber auf dem

o=enen Markt konkurriert. Die Berechnung des am o=enen Markt erbrachten Anteiles der für die Kooperation

relevanten Tätigkeit richtet sich dabei nach § 10 Abs. 4 BVergG 2018 und ist von denjenigen Parteien darzulegen, die

die Ausnahmebestimmung für sich ins Tre=en führen. Diese tragen auch die Beweislast dafür, dass das am o=enen

Markt von der Kooperationspartei erbrachte Ausmaß der relevanten Tätigkeit im Verhältnis zur gesamten von der

Kooperationspartei erbrachten betre=enden Tätigkeit einen Anteil von 20 % nicht übersteigt.Der Tatbestand des

Paragraph 10, Absatz 3, Zi=er 3, BVergG 2018 ist dann als erfüllt anzusehen, wenn jeder der an der Kooperation

beteiligten ö=entlichen Auftraggeber bezogen auf diejenige Leistung, die von ihm im Rahmen der Kooperation

erbracht werden soll ("die im Zusammenhang mit der Vereinbarung relevant sind"), weniger als 20 % dieser Tätigkeit

auf dem o=enen Markt erbringt. Dies führt dazu, dass hinsichtlich jedes an der Kooperation beteiligten Auftraggebers

sichergestellt ist, dass es sich bei den in die Kooperation eingebrachten Leistungen um (überwiegend) staatliche

Eigenleistungen handelt und nicht um Leistungen, mit welchen der betre=ende ö=entliche Auftraggeber auf dem

o=enen Markt konkurriert. Die Berechnung des am o=enen Markt erbrachten Anteiles der für die Kooperation

relevanten Tätigkeit richtet sich dabei nach Paragraph 10, Absatz 4, BVergG 2018 und ist von denjenigen Parteien

darzulegen, die die Ausnahmebestimmung für sich ins Tre=en führen. Diese tragen auch die Beweislast dafür, dass

das am o=enen Markt von der Kooperationspartei erbrachte Ausmaß der relevanten Tätigkeit im Verhältnis zur

gesamten von der Kooperationspartei erbrachten betreffenden Tätigkeit einen Anteil von 20 % nicht übersteigt.
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